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rem die Besatzungsmacht Israel aufforderte, auch weiterhin
Maßnahmen zu beschließen und durchzuführen, so unter an-
derem auch die Beschlagnahmung von Waffen, mit dem Ziel,
rechtswidrige Gewalthandlungen seitens israelischer Siedler
zu verhindern, und in der er forderte, dass Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die Sicherheit und den Schutz der palästinen-
sischen Zivilpersonen in dem besetzten Gebiet zu gewährlei-
sten; 

8. wiederholt ihre Aufforderung, alle Gewalthandlun-
gen und Belästigungen seitens israelischer Siedler, vor allem
gegen palästinensische Zivilpersonen und palästinensisches
Eigentum, zu verhindern; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 62/109

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 156 Stimmen bei 7 Ge-
genstimmen und 11 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/405, Ziff. 16)66:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauriti-
us, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik,
Myanmar, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Pe-
ru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-

nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau.

Enthaltungen: Äquatorialguinea, Côte d’Ivoire, Demokrati-
sche Republik Kongo, El Salvador, Honduras, Kamerun, Papua-
Neuguinea, Tonga, Uganda, Vanuatu, Vereinigte Staaten von
Amerika.

62/109. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes in dem besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Je-
rusalems, beeinträchtigen

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-

mentlich die Resolution 61/119 vom 14. Dezember 2006, und
die auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedeten
Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
der Menschenrechtskommission und des Menschenrechtsrats,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats und die Notwendigkeit ihrer Durchführung beto-
nend,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen67, sowie des Berichts des Gene-
ralsekretärs68,

Kenntnis nehmend von den jüngsten Berichten des Son-
derberichterstatters des Menschenrechtsrats über die Men-
schenrechtssituation in den seit 1967 von Israel besetzten pa-
lästinensischen Gebieten69,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs vom 9. Juli 200470 sowie die Resolutionen der
Generalversammlung ES-10/15 vom 20. Juli 2004 und
ES-10/17 vom 15. Dezember 2006, 

insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort des
Gerichtshofs, namentlich von seiner Feststellung, dass der
Bau der Mauer durch die Besatzungsmacht Israel in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jeru-
salem und seiner Umgebung, sowie die mit der Mauer ver-
bundenen Vorkehrungen gegen das Völkerrecht verstoßen, 

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte71, den Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte71 und das Über-

66 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bru-
nei Darussalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko,
Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Su-
dan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palästina.

67 Siehe A/62/360.
68 A/62/334.
69 A/HRC/5/11 und A/62/275.
70 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.
71 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
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einkommen über die Rechte des Kindes72 und erklärend, dass
diese Menschenrechtsübereinkünfte in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, geachtet
werden müssen, 

im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen
Gemeinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die
Gewährleistung der Achtung des Völkerrechts und diesbe-
züglich an ihre Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober
1970 erinnernd, 

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten73 auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel besetzte
arabische Gebiete Anwendung findet, 

in Bekräftigung der Verpflichtungen, die den Vertrags-
staaten des Vierten Genfer Abkommens73 nach den Artikeln
146, 147 und 148 im Hinblick auf Strafbestimmungen,
schwere Verletzungen und die Verantwortlichkeiten der Ho-
hen Vertragsparteien obliegen, 

erneut erklärend, dass alle Staaten das Recht und die
Pflicht haben, im Einklang mit dem Völkerrecht und dem hu-
manitären Völkerrecht Maßnahmen zu ergreifen, um tödli-
chen, gegen ihre Zivilbevölkerung gerichteten Gewalttaten
entgegenzuwirken und so das Leben ihrer Bürger zu schüt-
zen, 

betonend, dass die im Rahmen des Nahost-Friedenspro-
zesses geschlossenen israelisch-palästinensischen Überein-
künfte, einschließlich der Vereinbarungen von Scharm esch-
Scheich, vollständig eingehalten werden müssen und dass der
„Fahrplan“ des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-
Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts74 umge-
setzt werden muss,

sowie betonend, dass das Abkommen über die Bewe-
gungsfreiheit und den Zugang sowie die Einvernehmlichen
Grundsätze für den Grenzübergang Rafah, beide vom 15. No-
vember 2005, uneingeschränkt angewandt werden müssen,
damit die palästinensische Zivilbevölkerung sich innerhalb
des Gazastreifens frei bewegen und ihn ungehindert betreten
und verlassen kann, 

Kenntnis nehmend von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
und feststellend, wie wichtig der Abriss der dort vorhandenen
Siedlungen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des
„Fahrplans“ ist, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die anhal-
tende systematische Verletzung der Menschenrechte des pa-
lästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Israel,
insbesondere durch übermäßige Gewaltanwendung, die An-
wendung der kollektiven Bestrafung, die Wiederbesetzung
und Abriegelung von Gebieten, die Beschlagnahme von
Land, die Errichtung und den Ausbau von Siedlungen, den
Bau der Mauer innerhalb des besetzten palästinensischen Ge-
biets, deren Verlauf von der Waffenstillstandslinie von 1949
abweicht, die Zerstörung von Sachwerten und Infrastruktur
sowie alle anderen Maßnahmen, die Israel zur Änderung des
Rechtsstatus, der geografischen Beschaffenheit und der de-
mografischen Zusammensetzung des besetzten palästinensi-
schen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, ergreift, 

ernsthaft besorgt über die seit dem 28. September 2000
durchgeführten Militäraktionen, die Tausende von Toten un-
ter der palästinensischen Zivilbevölkerung, darunter Hunder-
te von Kindern, sowie Zehntausende von Verletzten gefordert
haben, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die weitere
Verschlechterung der humanitären Lage und der Sicherheits-
lage im Gazastreifen, namentlich infolge der israelischen Mi-
litäraktionen gegen Zivilgebiete, von Luftangriffen und der
anhaltenden Abriegelung von Grenzübergängen aus dem und
in den Gazastreifen sowie des Abfeuerns von Raketen nach
Israel und der negativen Auswirkungen der Ereignisse vom
Juni 2007, die zur rechtswidrigen Übernahme von Institutio-
nen der Palästinensischen Behörde im Gazastreifen geführt
haben,

sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
von den israelischen Besatzungstruppen verursachten um-
fangreichen Zerstörungen, namentlich von religiösen, kultu-
rellen und historischen Stätten, von lebenswichtigen Infra-
strukturen und Institutionen der Palästinensischen Behörde
sowie von Agrarland in sämtlichen palästinensischen Städten,
Dörfern und Flüchtlingslagern, und über die kurz- und lang-
fristigen nachteiligen Auswirkungen solcher Zerstörungen
auf die sozioökonomische und humanitäre Lage der palästi-
nensischen Zivilbevölkerung, 

ferner mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
israelische Politik der Abriegelung und der gravierenden Ein-
schränkungen und das Genehmigungssystem, die die Bewe-
gungsfreiheit von Personen und Gütern, namentlich des medi-
zinischen und humanitären Personals sowie der entsprechen-
den Hilfsgüter, im gesamten besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, behindern, und über die
sich daraus ergebende Verletzung der Menschenrechte des
palästinensischen Volkes und die nachteiligen Auswirkungen
dieser Maßnahmen auf die sozioökonomische Lage des palä-
stinensischen Volkes, das sich nach wie vor in einer schweren
humanitären Krise befindet, 

insbesondere besorgt über die weitere Errichtung israeli-
scher Kontrollpunkte in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, und die Umwandlung
von mehreren dieser Kontrollpunkte in Anlagen, die dauer-
haften Grenzübergängen innerhalb des besetzten palästinensi-
schen Gebiets gleichkommen, wodurch der Zusammenhang

72 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
73 Ebd., Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951
300.
74 S/2003/529, Anlage.
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dieses Gebiets stark beeinträchtigt wird und die Anstrengun-
gen zur Wiederherstellung und Entwicklung der palästinensi-
schen Wirtschaft ernsthaft untergraben werden, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass
Tausende von Palästinensern, darunter Hunderte von Kindern
und Frauen, nach wie vor unter harten Bedingungen, die ihr
Wohlergehen beeinträchtigen, in israelischen Gefängnissen
oder Internierungszentren einsitzen, und mit dem Ausdruck
ihrer Besorgnis über die Misshandlung und Drangsalierung
palästinensischer Häftlinge und alle Berichte über Folter, 

überzeugt, dass eine internationale Präsenz erforderlich
ist, um die Lage zu überwachen, zur Beendigung der Gewalt
und zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung bei-
zutragen und den Parteien dabei behilflich zu sein, die erziel-
ten Übereinkünfte durchzuführen, und in dieser Hinsicht an
den positiven Beitrag der Vorübergehenden internationalen
Präsenz in Hebron erinnernd, 

1. erklärt erneut, dass alle Maßnahmen, welche die Be-
satzungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, unter Verstoß gegen die
einschlägigen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten73 und unter Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen
Resolutionen des Sicherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig
sind und keine Gültigkeit besitzen; 

2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel die Be-
stimmungen des Vierten Genfer Abkommens von 194973

vollständig einhält und unverzüglich alle gegen das Abkom-
men verstoßenden Maßnahmen und Aktionen beendet, na-
mentlich sämtliche Siedlungstätigkeiten und den Bau der
Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung; 

3. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich al-
ler Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, insbesondere die Anwendung übermäßiger
Gewalt durch die israelischen Besatzungstruppen gegen palä-
stinensische Zivilpersonen, die viele Tote und eine große
Zahl von Verletzten, namentlich unter den Kindern, gefordert
und zu massiven Zerstörungen von Häusern, Eigentum,
Agrarland und lebenswichtiger Infrastruktur sowie zur Bin-
nenvertreibung von Zivilpersonen geführt haben;

4. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis über das Abfeu-
ern von Raketen gegen israelische Zivilgebiete, das Tote und
Verletzte gefordert hat; 

5. nimmt Kenntnis von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
und dem Abriss der dort vorhandenen Siedlungen als Schritt
auf dem Weg zur Umsetzung des „Fahrplans“74;

6. fordert die Besatzungsmacht Israel in diesem Zu-
sammenhang auf, sich im Hinblick auf die Änderung des
Charakters und des Status des besetzten palästinensischen
Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, genauestens an ihre
Verpflichtungen auf Grund des Völkerrechts, einschließlich
des humanitären Völkerrechts, zu halten; 

7. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Prak-
tiken und Handlungen unterlässt, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes verletzen, einschließlich außerge-
richtlicher Hinrichtungen, und dass sie das Recht der Men-
schenrechte achtet und den sich daraus ergebenden rechtli-
chen Verpflichtungen nachkommt; 

8. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, im Einklang
mit dem Pariser Wirtschaftsprotokoll von 1994 alle der Palä-
stinensischen Behörde zustehenden Steuereinnahmen freizu-
geben, die von ihr verhängten Abriegelungen und Einschrän-
kungen der Bewegungsfreiheit aufzuheben und in dieser Hin-
sicht das Abkommen über die Bewegungsfreiheit und den Zu-
gang sowie die Einvernehmlichen Grundsätze für den Grenz-
übergang Rafah, beide vom 15. November 2005, anzuwen-
den;

9. erkennt die Rolle an, die der Temporäre internatio-
nale Mechanismus bei der direkten Unterstützung des palästi-
nensischen Volkes gespielt hat;

10. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, dem pa-
lästinensischen Volk auch weiterhin Nothilfe zu gewähren,
um die finanzielle Krise und die schwere sozioökonomische
und humanitäre Lage, in der es sich befindet, zu mildern, ins-
besondere im Gazastreifen; 

11. betont, dass die palästinensischen Institutionen und
Infrastrukturen erhalten werden müssen, damit lebenswichti-
ge öffentliche Dienste für die palästinensische Zivilbevölke-
rung erbracht und die palästinensischen bürgerlichen, politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ge-
fördert werden können; 

12. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihren völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen entsprechend dem Gutachten
des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 200470 und den
Forderungen in den Resolutionen ES-10/15 vom 20. Juli 2004
und ES-10/13 vom 21. Oktober 2003 nachkommt und dass sie
den Bau der Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung,
sofort einstellt, die dort bereits errichteten Mauerabschnitte
umgehend abbaut, alle damit zusammenhängenden Gesetze
und Verordnungen widerruft oder für unwirksam erklärt und
für alle Schäden Ersatz leistet, die durch den Bau der Mauer
mit ihren schwerwiegenden Auswirkungen auf die Men-
schenrechte und die sozioökonomischen Lebensbedingungen
des palästinensischen Volkes verursacht wurden; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit, die Einheit, den
Gebietszusammenhang und die territoriale Unversehrtheit
des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets zu achten
und die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern in dem
palästinensischen Gebiet, einschließlich des Verkehrs von
und nach Ost-Jerusalem, in den und aus dem Gazastreifen und
mit den übrigen Teilen der Welt, zu gewährleisten; 

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.




